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gegenwärtigen @eïunbarfdjulfyaufe§ ait ber
Sa£)nt)offtra|e p eröffnen. ®iefe ißläne finb nun
für furje 3ett pr freien Veficljtigung aulgeftellt. ©8
|anbett fic| um oier projette. Vori biefen empfiehlt
taut „$hurg. 3tg " bie ©chuloorfieher- unb Sehrerfdpft
etnftimmig öal ißrojeft. „acht Dftpmmer" pr 2lul»
führung. ©8 nietest non bret anbern ©ingaben barin
ab, baff ber ÜBefteingang bleibt, luf biefe Slrt mar e§

möglich, baf? non ben jetjn ©dpUofalen fiel) beten acf)t

auf ber Oftfeite befinben. ®tefel tjat für ben ©djul*
Unterricht ben Vorteil, bafj er burd) ben Verfehr auf ber
SBaffnhofftraffe nic£)t mehr geftört wirb. lu|erbem fiefjt
biefeS ißrojett bie ©rfieUung oon brei neuen Unterrichte
jimmern nor. ©8 fönnten fieben Serrer ben ganjen Sag
reibungslos Unterricht erteilen, währenb el bis anbin
fehr ferner hielt, für fünf Sehret einen ©tunbenplan fo
aufpftellen, ba| biefe etnanber nicht in bie Quere fommen.
®iefel ißrojeft bebiugt jeboch ganj bebeutenbe bauliche
Veränberungen, foba| bie ftoftenberechnung 192,000 gc.
lautet, ©in } weiter iß lau hat ftch, ben ®enben&en
ber heutigen $eit folgenb, mehr bem ©parfpftem ange*
pafjt. Vet ben baulichen Veränberungen wirb auf bal
bereits Vorljanbene beftmöglid) IRödtfic^t genommen unb
biefel feht jroeefmähig oerwenbet ®abei fönnen ebew

falls jefp Schwimmer, alfo ebenfaül brei mehr all bi§-
her, gewonnen werben, ber Äoftenpunft bagegett beläuft
ftch auf nur 170,000 gr. Sitte nier ißrojefte etnlä^litf)

p prüfen unb alsöatin Vefdjlufs p faffen, ift nunmehr
©ache ber nächften Sehnigem einbe.

Über fielt Wntingsfmu fir kinfierreiebe

familles Ii Sasel

berichtet bie „^Rational 8^g." :

Stuf ©rtmb bei regierungSrätliehen Söeric£)tä über ben

Slnpg 90t. ©tohler unb 3. ©iegenthaler betreffenb @r»

ftellung ftaatlicher 2Bohnungen für tinberreid^e Familien,
worin bie gtage ber Stotwenbigfeit einer ftaatttdjen |)ilf8»
aftion pr Vefd)affung non SBolpungen für finbetreidje
Familien

' bejaht würbe, bewilligte ber ©rofje Vat am
3. Quit 1924 einen Sïrebit oon 171,000 gr. pr ©t=

fieüung non fiaatlicljen SBohnungen an ber 9teuhaul=
ftrafje (brei SBohnunglblöcfe mit je nier ©infamilien-

bauten). ®iefe Vauten finb -injroifchen ferftettt würben.
3m gleiten Vericht würbe bem ©topen State mitgeteilt,
baff ftch bie Vehßrben mit gemeinnühigen Drganifationen
in Verbinbung gefefjt hatten, um biefe p oeranlaffen,
mit ftaatlidher Ünterftütpng bie ©rfieUung oon 9Boh

nungen für finberreiche gamilien an bie fpan'o p nehmen,
unb ba|, fobalb bie Verlpnbtungen abgefchloffen feien
unb ein tßrojeft aulgearbeitet fein werbe, hierüber bem
©rohen (Rate eine Vorlage unterbreitet werbe; biefe liegt
nun heute oor.

3m Verlaufe jener Verhanblungen bilbete ftd; auf
Anregung bel 2? or ftanbei ber Sanbgenoffenfdjaft £irj=
brunnen ein 3niliatinfomitee, um bie ©rünbung einer
Vau= uub aSBohngenoffenfchaft pr ©rfieUung oou 2Boh=

nungen für ftnberreiehe gamilien oorpberetten unter ber
Voraulfetpng, bah bie öffentliche Verwaltung biefe ge=

meinnühtgen Veftrebungen angemeffen unterftühe.
®te§ führte pr ©rünbung ber 2Bohngenoffen

f«haft „3m Vogelfang". Qwecl ber ©enoffenfehaft
ift, îinberrelchen Familien gefunbe unb billige SBohnungen

p oerfchaffen unb ihre fojiale SBohlfalpt p förbern.
®iefer ßroeef foil erreicht werben: butc| Vefchaffurtg
oon geeignetem Vaulanb p ©igentum ober ju Vaurecht
ber ©enoffenfehaft; burd) ©rwerbung unb ©radjtung
oon SGBohngebäuben ; bur^ Vermietung ber SBohnungen
an finbetreicf)e fyamilien p greifen, bie auf ber Vafil
ber © e 1 b ft f o ft e n unter Verücfftchtigung ber wirtf^afH
lidhen ©elbfterhattung ber ©enoffenfehaft fefigefeht werben.
®ie ©enoffenfäjaft bejwedt feinen ©eroinn. 3®be @pefu=
lation mit Vaulanb ober 2Bohnhäufetn ift aulgefctjloffen.
©in aUfäüiger Sîechnunglûberf^uh foil pr fflufnitng bei
©enoffenfchaftloermögenl oerwenbet werben.

®al Vauprojeft felbft ift fotgenbel: ®ie £anb=
genoffenf^aft ^irjbrunnen oerfauft ber 3Boh«genoffen=
fdEjaft. „3m Vogelfang" ein Serrain pm greife oon
8 gr. per ml ®al Retrain zeichnet ftch burch günfiige
Verbinbung mit ber ©labt aul, bie SBohnlage ift fehr
gut unb befinbet ftdh relatio fehr nahe bei ben Slrbeitl-
gelegenheiten. 3^ gangen finb 56 fteinefiäufer oor»
gefehen, welche an brei parallelen, ben ©otterbarmweg
reihtwinflig f^netbenben Ütebenftrahen unb an einer bem
©otterbarmweg parallelen ÜRebenfirahe erfteüt werben
foHen. gerner ift eine SHeinflnbetfchule projeftiert. 2luf
Vorgärten ift oerjichtet werben, um bie in Anlage uub
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gegenwärtigen Sekundarschulhauses an der
Bahnhofstraße zu eröffnen. Diese Pläne sind nun
für kurze Zeit zur freien Besichtigung ausgestellt. Es
handelt sich um vier Projekte. Von diesen empfiehlt
laut „Thurg. Ztg." die Schulvorsteher- und Lehrerschaft
einstimmig das Projekt „acht Ostzimmer" zur Aus-
führung. Es weicht von drei andern Eingaben darin
ab. daß der Westeingang bleibt. Auf diese Art war es

möglich, daß von den zehn Schullokalen sich deren acht

auf der Ostfeite befinden. Dieses hat für den Schul-
unterricht den Vorteil, daß er durch den Verkehr auf der
Bahnhofstraße nicht mehr gestört wird. Außerdem sieht
dieses Projekt die Erstellung von drei neuen Unterrichts-
zimmern vor. Es könnten sieben Lehrer den ganzen Tag
reibungslos Unterricht erteilen, während es bis anhin
sehr schwer hielt, für fünf Lehrer einen Stundenplan so

aufzustellen, daß diese einander nicht in die Quere kommen.

Dieses Projekt bedingt jedoch ganz bedeutende bauliche
Veränderungen, sodaß die Kostenberechnung 192,000 Fr.
lautet. Ein zweiter Plan hat sich, den Tendenzen
der heutigen Zeit folgend, mehr dem Sparsystem ange-
paßt. Bei den baulichen Veränderungen wird auf das
bereits Vorhandene bestmöglich Rücksicht genommen und
dieses sehr zweckmäßig verwendet Dabei können eben-

falls zehn Lehrzimmer, also ebenfalls drei mehr als bis-
her, gewonnen werden, der Kostenpunkt dagegen beläuft
sich auf nur 170,000 Fr. Alle vier Projekte einläßlich
zu prüfen und alsdann Beschluß zu fassen, ist nunmehr
Sache der nächsten Schulgemeinde.

Über ü» WshMWOM Mr RmSemWê
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berichtet die „National Ztg." :

Auf Grund des regierungsrätlichen Berichts über den

Anzug M. Stohler und I. Siegenthaler betreffend Er-
stellung staatlicher Wohnungen für kinderreiche Familien,
worin die Frage der Notwendigkeit einer staatlichen Hilfs-
aktion zur Beschaffung von Wohnungen für kinderreiche
Familien bejaht wurde, bewilligte der Große Rat am
3. Juli 1924 einen Kredit von 171,000 Fr. zur Er-
stellung von staatlichen Wohnungen an der Neuhaus-
straße (drei Wohnungsblöcke mit je vier Einfamilien-

bauten). Diese Bauten sind inzwischen erstellt worden.
Im gleichen Bericht wurde dem Großen Rate mitgeteilt,
daß sich die Behörden mit gemeinnützigen Organisationen
in Verbindung gesetzt hätten, um diese zu veranlassen,
mit staatlicher. Unterstützung die Erstellung von Woh-
nungen für kinderreiche Familien an die Hand zu nehmen,
und daß, sobald die Verhandlungen abgeschlossen seien
und' ein Projekt ausgearbeitet sein werde, hierüber dem

Großen Rate eine Vorlage unterbreitet werde; diese liegt
nun heute vor.

Im Verlaufe jener Verhandlungen bildete sich auf
Anregung des Vorstandes der Landgenossenschaft Hirz-
brunnen ein Jniliativkomitee, um die Gründung einer
Bau- und Wohngenossenschaft zur Erstellung von Woh-
nungen für kinderreiche Familien vorzubereiten unter der
Voraussetzung, daß die öffentliche Verwaltung diese ge-
meinnützigen Bestrebungen angemessen unterstütze.

Dies führte zur Gründung der Wohngenossen-
schaft „Im Vogelsang". Zweck der Genossenschaft
ist, kinderreichen Familien gesunde und billige Wohnungen
zu verschaffen und ihre soziale Wohlfahrt zu fördern.
Dieser Zweck soll erreicht werden: durch Beschaffung
von geeignetem Bauland zu Eigentum oder zu Baurecht
der Genossenschaft; durch Erwerbung und Errichtung
von Wohngebäuden; durch Vermietung der Wohnungen
an kinderreiche Familien zu Preisen, die aus der Basis
der Selbstkosten unter Berücksichtigung der wirtschaft-
lichen Selbsterhaltung der Genossenschaft festgesetzt werden.
Die Genossenschaft bezweckt keinen Gewinn. Jede Speku-
lation mit Bauland oder Wohnhäusern ist ausgeschlossen.
Gin allfälliger Rechnungsüberschuß soll zur Nufnung des

Genossenschaftsvermögens verwendet werden.

Das Bauprojekt selbst ist folgendes: Die Land-
genossenschaft Hirzbrunnen verkauft der Wohngenossen-
schaft. „Im Vogelsang" ein Terrain zum Preise von
3 Fr. per m 4 Das Terrain zeichnet sich durch günstige
Verbindung mit der Stadt aus, die Wohnlage ist sehr
gut und befindet sich relativ sehr nahe bei den Arbeits-
gelegenheiten. Im ganzen sind 56 kleineHäuser vor-
gesehen, welche an drei parallelen, den Gotterbarmweg
rechtwinklig schneidenden Nebenstraßen und an einer dem
Gotterbarmweg parallelen Nebenstraße erstellt werden
sollen. Ferner ist eine Kleinkinderschule projektiert. Auf
Vorgärten ist verzichtet worden, um die in Anlage und
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Unterhalt teure ©infriebigung ju erfparen unb eijer ben

©arten eine größere ©runb^ädfje p geben. ®te ©arten
daliegen fich p zufammenhängenben ftomplejen pfammen.

®er |)auStpp lehnt fic| an bie Art ber »am (Staat
errichteten bauten an ber BeuhauSftraffe an: bie reine
Barterrerootjnung im ©infamitienhauS, umfaffenb eine

groffe äBohnfüdfje unb brei Schlafzimmer. ®er Sijp ift
erweitert burch einen geräumigen ÇauSgang unb burd)
eine Heine äBafchfüd)e mit Sab, bie zugleich ber Mdie
alê Spülfüche bient. QebeS Schlafzimmer t)at feinen
bireïten ©ingang. ®ie SBopntädje ift burdf) bie Spül»
fücije ftarf entlafiet. ©ine mertooße ©rgänpng pr
2Bot>nung bilbet baS |)öfcf)en, baS burch ben Borbau
gegen ben einen Machbar oofifiänbig abgefdjloffen ift.
Born ^üfd^en au§ ift ber ©arten bireft zugänglich. ®tefer
ift mit einem ßtntern 3ugattg§weg auSgeftattet. An»
fä)tu§ an bie 2Bafc|!ßc^e ift ein Sdjopf oorgefehen, ber
bie |)anbwagen, ba§ Brennmaterial ufro. aufnimmt.
®anf ber Anlage biefeS Schopfes unb bem Borhanben»
fein beS großen @ftrid)S, ber burd) eine Saütöre nom
fjauSgang auS bequem zugänglich ift, erübrigt jtdj bie

ooßftänbige ilnterfelterung beS fpaufes. @S ift einzig bie

Sßafchfüch« unterfeßert, wa§ ooßftänbig genügen bürfte.
®ie Bauten follen fc^on auf ben 1. DHober 1925

fertiggefteUt werben.
®er BegierungSrat erfuöjt nun ben ©reffen Bat um

folgenbe Befchlufffaffung:
1. ®er BegierungSrat roirb ermäßigt, pr görberung

beS 3BohnungSbaueS für finbertetd)e gamilien ber
SBobngenoffenfdjaft „$m Bogelfang" an bie Soften
ber ©tfießung oon 56 ©infamilienhäufern eine Sub»
»ention oon 20% ber Baufuntme, im Btajimum
225,120 §r., p gemäßen gegen ©rricfjtung einer
entfpredgenben SautionShppothef unb p ©unften ber
©enoffenfchaft namens beS SantonS BafeßStabt Bürg»
fc^aft p leiften für bie oon ber ©enoffenfchaft auf»
pnsljmenben II. Çppothefen im Bla^imalbetrag oon
270,480 3t.

2. ®er BegierungSrat wirb ferner ermächtig!, bie nähern
SuboentionSbebtngungen mit ber ©enoffenfchaft p
oereinbaren.

®iefer Befctjlu'g ift p publizieren ; er roirb all bring»
lieber Maiur bem Beferenbum entzogen.
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Heber lie Ctftefti® m Wimotilgaragen
in »elnieMeten.

(Konefpotibenj.)

®ie Autogaragen finb ein neuzeitliches BebürfniS
geworben. Mic|t nur ©efchäftSleu-te, fonbern auch Sirgte,
©efchäftSreifenbe, bie ®ire!loren öffentlicher fantonaler
unb

'
ftäbtifcher Betriebe bebieneu fich mit Borteit beS

Automobils als BerfehrSmittel. ®ie Unterbringung beS

ÎBagenS in geeignete Bäume bietet inbeffen oielfach
Schroterigfeiten unb zwar nicht aßein roegen ben feuer»
unb baupolizeilichen Borfdfiriften, fonbern namentlich auch

roegen ben für bie Bachbarfchaft unangenehmen Beigaben :

@eräufc|, ßärm unb Benjingerüche.
|nnfichttich bau» unb feuerpolizeilichen Borfchriften

haben bie einzelnen Äantone meift befonbere Berorbnnngen
aufgefteflt ober bann in Berbtnbung mit anbern Bor»
fdhriften gleich auch bie befonberen Beftimmungen für
Autoremifen erlaffen. 3ifr freu Danton St. ©allen z- B.
ift mafjgebenb bie fantonale Berorbnung betreffend bie

Aufbewahrung unb Berroenbung feuergefährlicher fjläffig=
feiten unb anberer feuergefährlicher unb erploftoer Stoffe,
00m 28. ®ezember 1921. |)tnfichtlich Benzinfahrzeugen
heifft eS in Art. 46:

An bie Bäume, in welchen ^Motorfahrzeuge mit ganz
ober teitroeife gefülltem Benjinbehälter für geroöh«tt^
untergebracht werben foKen, werben folgenbe bauli^e
Anforberungen gefieüt:

a) Çarter Boben (Stein ober Beton) mit aüfeitigem
©efäße gegen bie SMitte beS Baumes, ober anber»

roeitiger Sicherung gegen baS Überfliegen oon Benzin
nach auffen. 3öt bie Aufnahme beS AbfluffeS mu|
eine genügenb groffe ©rube unb, wenn Berbinbung
mit einer SBafferleitung befiel)!, ein Benzin»
abfeheibet angebracht werben.

3ür Automobilroerfftätten finb Böben auS Klößen
zuläffig.

1') Qn einem Baum innerhalb eines bewohnten ©e=
bäubeS : mafftoe ober mit feuerfidherem ^Material
befleibete SBänbe unb ®edten unb inwenbig mit
©ifenblech ober anberem feuerfidherem ^Material
befchlageneu ®üren.

$n einem nidE)t bewohnten ©cbäube: bis auf
bie £)öhe o.on wenigfienS 1 Vs maffioe ober mit
feuerficherem SRaterial beHeibete SBänbe unb auf bie

gleite £>öhe inwenbig mit ©ifenblech befchlagene
Stiren.

c) ©enügenbe Bentilation unb Belichtung burch 3®nfter.
Ausgenommen oon biefen baulichen Atiforbe»

rungen finb aße ©infießräume, bie mit ihren Ilm»
faffungSwänben minbefienS 30 m oon aßen anbern
©ebäulichfeiteti entfernt finb. 3« einer foldjen
Anlage mu^ fooiel Boben erworben ober mit einem
entfprechenben Seroitut belegt werben, baff bie
genannte ©ntfernung für aße '3«He gefid)ert bleibt.
®aS betreffenbe ©ebäube fann in beliebiger Äon»
ftruftion erfteßt werben, ift aber mit harter Be=

ba^ung zu oetfehen.
Auf ©inz?lräume für Biotorboote, SMotorfdEjiffe

nnb 3lugzeuge finbet biefer Artüel feine Anwenbung.
"Natürlich müffen auch 'öie öffentlich redE)tIid^en Bau»

unb ©renzabftänbe gewahrt fein unb überbieS aßfäßige
prioatre^jtli^ie Abmachungen eingehalten werben.

|)infichttich Beläftigung burch Särm unb ©eriiehe hat
eS im aßgemeinen in ben metften fantonalen unb ört»
lidhen Baureglementen eine Borfc|rift mit ungefähr
folgenbem SBorttaut :

„3Benn für bie £)ffentlid)feit burdh Bauch, ®ünfte,
©erüche, ©etöfe unb ©rfdhütterungen erhebtidlje Beläfti»

IMstr. schweiz. Handw -Zeit««g („Meisterblatt") Nr, S2

Unterhalt teure Einfriedigung zu ersparen und eher den

Gärten eine größere Grundfläche zu geben. Die Gärten
schließen sich zu zusammenhängenden Komplexen zusammen.

Der Haustyp lehnt sich an die Art der vom Staat
errichteten Bauten an der Neuhausstraße an: die reine
Parterrewohnung im Einfamilienhaus, umfassend eine

große Wohnküche und drei Schlafzimmer. Der Typ ist
erweitert durch einen geräumigen Hausgang und durch
eine kleine Waschküche mit Bad, die zugleich der Küche
als Spülküche dient. Jedes Schlafzimmer hat seinen
direkten Eingang. Die Wohnküche ist durch die Spül-
küche stark entlastet. Eine wertvolle Ergänzung zur
Wohnung bildet das Höschen, das durch den Vorbau
gegen den einen Nachbar vollständig abgeschlossen ist.
Vom Höfchen aus ist der Garten direkt zugänglich. Dieser
ist mit einem hintern Zugangsweg ausgestattet. Im An-
schluß an die Waschküche ist ein Schöpf vorgesehen, der
die Handwagen, das Brennmaterial usw. aufnimmt.
Dank der Anlage dieses Schöpses und dem Vorhanden-
sein des großen Estrichs, der durch eine Falltüre vom
Hausgang aus bequem zugänglich ist, erübrigt sich die

vollständige Unterkellerung des Hauses. Es ist einzig die

Waschküche unterkellert, was vollständig genügen dürfte.
Die Bauten sollen schon auf den 1. Oktober 192?

fertiggestellt werden.
Der Regierungsrat ersucht nun den Großen Rat um

folgende Beschlußfassung:
1. Der Regierungsrat wird ermächtigt, zur Förderung

des Wohnungsbaues für kinderreiche Familien der
Wohngenossenschaft „Im Vogelsang" an die Kosten
der Erstellung von 56 Einfamilienhäusern eine Sub-
vention von 29°/o der Bausumme, im Maximum
225,120 Fr., zu gewähren gegen Errichtung einer
entsprechenden Kautionshypothek und zu Gunsten der
Genossenschaft namens des Kantons Basel-Stadt Bürg-
schast zu leisten für die von der Genossenschaft auf-
zunehmenden II. Hypotheken im Maximalbetrag von
270,480 Fr.

2. Der Regierungsrat wird ferner ermächtig!, die nähern
Subventionsbedingungen mit der Genossenschaft zu
vereinbaren.

Dieser Beschluß ist zu publizieren; er wird als dring-
licher Natur dem Referendum entzogen.

àE- U « U ^
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Ueber die ErWiiq m AlltombilMiM
m MWMeteil.

(Korrespondenz.)

Die Autogaragm sind à neuzeitliches Bedürfnis
geworden. Nicht nur Geschäftsleute, sondern auch Arzte,
Geschäftsreisende, die Direktoren öffentlicher kantonaler
und städtischer Betriebe bedienen sich mit Vorteil des
Automobils als Verkehrsmittel. Die Unterbringung des

Wagens in geeignete Räume bietet indessen vielfach
Schwierigkeiten und zwar nicht allein wegen den feuer-
und baupolizeilichen Vorschriften, sondern namentlich auch

wegen den für die Nachbarschaft unangenehmen Beigaben:
Geräusch, Lärm und Benzingerüche.

Hinsichtlich bau- und feuerpolizeilichen Vorschriften
haben die einzelnen Kantone meist besondere Verordnungen
aufgestellt oder dann in Verbindung mit andern Vor-
schriften gleich auch die besonderen Bestimmungen für
Autoremisen erlassen. Für den Kanton St. Gallen z. B.
ist maßgebend die kantonale Verordnung betreffend die

Aufbewahrung und Verwendung feuergefährlicher Flüssig-
keilen und anderer feuergefährlicher und explosiver Stoffe,
vom 28. Dezember 1921. Hinsichtlich Benzinfahrzeugen
heißt es in Art. 46:

An die Räume, in welchen Motorfahrzeuge mit ganz
oder teilweise gefülltem Benzinbehälter für gewöhnlich
untergebracht werden sollen, werden folgende bauliche
Anforderungen gestellt:

a) Harter Boden (Stein oder Beton) mit allseitigem
Gefälle gegen die Mitte des Raumes, oder ander-
weitiger Sicherung gegen das Überfließen von Benzin
nach außen. Für die Aufnahme des Abflusses muß
eine genügend große Grube und, wenn Verbindung
mit einer Wasserleitung besteht, ein Benzin-
abscheider angebracht werden.

Für Automobilwerkstätten sind Böden aus Klötzen
zulässig.

d) In einem Raum innerhalb eines bewohnten Ge-
bäudes: massive oder mit feuersicherem Material
bekleidete Wände und Decken und inwendig mit
Eisenblech oder anderem feuersicherem Material
beschlagenen Türen.

In einem nicht bewohnten Gebäude: bis auf
die Höhe von wenigstens 1'/- m massive oder mit
feuersicherem Material bekleidete Wände und auf die
gleiche Höhe inwendig mit Eisenblech beschlagene
Türen.

e) Genügende Ventilation und Belichtung durch Fenster.
Ausgenommen von diesen baulichen Anforde-

rungen sind alle Einstellräume, die mit ihren Um-
fassungswänden mindestens 30 m von allen andern
Gebäulichkeiten entfernt sind. Zu einer solchen
Anlage muß soviel Boden erworben oder mit einem
entsprechenden Servitut belegt werden, daß die
genannte Entfernung für alle Fälle gesichert bleibt.
Das betreffende Gebäude kann in beliebiger Kon-
struktion erstellt werden, ist aber mit harter Be-
dachung zu versehen.

Auf Einzelräume für Motorboote, Motorschiffe
und Flugzeuge findet dieser Artikel keine Anwendung.

Natürlich müssen auch die öffentlich-rechtlichen Bau-
und Grenzabstände gewahrt sein und überdies allfällige
privatrechtliche Abmachungen eingehalten werden.

Hinsichtlich Belästigung durch Lärm und Gerüche hat
es im allgemeinen in den meisten kantonalen und ört-
lichen Baureglementen eine Vorschrift mit ungefähr
folgendem Wortlaut:

„Wenn für die Öffentlichkeit durch Rauch, Dünste,
Gerüche, Getöse und Erschütterungen erhebliche Belästi-
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